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Dienststelle Datum 

Landesamt für Umwelt – Zentrale Vergabestelle 18.03.2026 

 Anschrift 

 Von-Schön-Str. 7, 03050 Cottbus 

 Kontaktstelle 

 Ref. S6, Zentrale Vergabestelle 

 Telefon 

0355 - 4991 14 55  

 E-Mail-Adresse 

 Susann-ulrike.koegler@lfu.brandenburg.de 

 Vergabe-Nr. 

 VB-26-072 

 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

 DE 812326210 

 Ende der Frist für zusätzliche Informationen: 

 14.04.2026 00:00 Uhr 

 Ende der Angebotsfrist: 

 21.04.2026 08:00 Uhr 

 Ende der Bindefrist: 

 30.05.2026 

 

 

Aufforderung zur Angebotsabgabe 

 

☒ Auftragsbekanntmachung vom 20.03.2026 

Lieferung/Leistung von 

Wolfsmonitoring 2026 (Lose 1 bis 6) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

es ist beabsichtigt, die in der anliegenden Beschreibung bezeichneten Leistungen 

☒ im offenen Verfahren zu vergeben. 

Es gelten die beigefügten Bewerbungs-, Vergabe- und Vertragsbedingungen. VOL/B oder HOAI 
auswählen sowie die beigefügten Zusätzlichen Vertragsbedingungen des Landes Brandenburg und 

ggf. Ergänzenden und Besonderen Vertragsbedingungen werden Vertragsbestandteil. 

 

Nur für das offene Verfahren: 
Bei Bietergemeinschaften sind alle jeweiligen Mitglieder sowie eines ihrer Mitglieder als bevollmächtigter 
Vertreter zu benennen (s.a. Formular 4.2 EU). Sie müssen insgesamt die Eignungskriterien erfüllen. 
Wenn Sie beabsichtigen, in Bezug auf die erforderliche wirtschaftliche und finanzielle oder technische und 
berufliche Leistungsfähigkeit die Kapazitäten eines anderen Unternehmens (Eignungsleihe nach § 47 VgV) 
in Anspruch zu nehmen, sind die ausgefüllten Formulare 4.3 EU und 4.4 EU dem Angebot beizufügen. 
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Sollten Auftragsteile an andere Unternehmen vergeben werden (Unteraufträge nach § 36 VgV), ist das 

Formular 4.3 EU auszufüllen und dem Angebot beizufügen. 

Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Die Zuschlagskriterien sowie deren 
Gewichtung/ Reihenfolge ergeben sich aus 

☒ der Auftragsbekanntmachung. 

☒ den Vergabeunterlagen. 

 

☒ Eine Angebotsabgabe auf Lose ist möglich. Der Umfang der Lose ergibt sich aus der 

Leistungsbeschreibung. Das Angebot kann sich erstrecken auf 

☒ mehrere Lose. 

Bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los: 

☒ Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann. 

 Höchstzahl der Lose: siehe Auftragsbekanntmachung bzw. Anfrage zur Interessensbestätigung, 

Formular 2.2 EU. 

Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein 
Angebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen: 

Siehe Dokument „Hinweis zur Loslimitierung“ 

 

☒ Nebenangebote sind  

☒ nicht zugelassen. 

Ihr Angebot können Sie  

☒ elektronisch  

☒ in Textform 

einreichen.  

Bei elektronischer Übermittlung in Textform ist der Bieter (Firma und Rechtsform) und die handelnde 
vertretungsberechtigte natürliche Person, die die Erklärung abgibt, zu benennen; falls vorgegeben, ist das 
Angebot mit der geforderten Signatur/Siegel zu versehen. Das elektronische Angebot ist mit den Anlagen 
bis zum Ende der Angebotsfrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln.  

 

Das Angebot sowie jeglicher Schriftverkehr mit dem Auftraggeber sind in deutscher Sprache abzufassen. 

Etwaige Änderungen bzw. Berichtigungen des Angebotes sind bis zum Ende der Angebotsfrist in 
entsprechender Form wie das Angebot einzureichen. 

 

 

Bis zum Ende der Angebotsfrist kann das Angebot  

☒ elektronisch über die Vergabeplattform der Vergabestelle 
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zurückgezogen werden. Danach sind Sie bis zum Ablauf der umseitig genannten Bindefrist an Ihr Angebot 
gebunden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Im Auftrag 

Susann-Ulrike Kögler 

 

Dieses Dokument wurde am 19. März 2026  schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 

 

 


